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SV 201/2024
„ Sachstandsbericht zur Gewährung von Fördermitteln für 
die Sanierung des Hallenbades im Schulverband 
Rappenbaum “

Anlage 1 zur SV 201/2024
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• Diverse Presseartikel (s. Anlagen zur SV) haben von den nicht
abgerufenen Fördermittel in Höhe von 3,15 Mio. € für die Sanierung des
Hallenbades berichtet.

• Im Folgenden geht die Verwaltung auf die einzelnen Ereignisse und
wichtigen Punkte chronologisch ein.

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum
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1. 26.07.2021: Sitzung der Verbandsversammlung Rappenbaum

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• In der Sitzung der Verbandsversammlung am 26.07.2021 wurde die 
Beschlussvorlage „Weiteres Vorgehen Rappenbaumhallenbad“ (DS 21/171) 
einstimmig beschlossen.

• Die Drucksache beinhaltete u.a. den Beschluss, dass die Sanierung des 
Rappenbaumhallenbades angestrebt wird und der Vorsitzende (OB Dr. Belz) 
ermächtigt wird, weitere Untersuchungen für die Erarbeitung eines 
Grundsatzbeschlusses zur Sanierung des Bades zu beauftragen.
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2. 20.05.2022: Sitzung der Verbandsversammlung Rappenbaum

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Beschlussfassung über den Antrag der Stadt Sindelfingen zum Neubau der 
Darmsheimer Grundschule auf dem Rappenbaum-Areal (DS 22/037).

• Beschlussfassung über den Haushalt 2022 des Schulverband Rappenbaum.  
Bereits im Finanzhaushalt 2021 waren im Hinblick auf die kurz- bis mittelfristig 
notwendigen Sanierungen des Hallenbades und der Sporthalle insgesamt 
180.000€ für Planungen der weiteren Vorgehensweise eingestellt worden. 
Zudem waren im Ergebnishaushalt 2022 weitere finanzielle Mittel in Höhe von 
insgesamt 195.000€ für Notmaßnahmen, Reparaturen sowie Vorplanungen und 
Kostenermittlungen etc. vorgesehen. Demnach standen zur Umsetzung des 
Beschlusses aus dem Jahr 2021 sowohl in 2021 als auch in 2022 nennenswerte 
Mittel zur Verfügung. 
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3. September bis Dezember 2022: Verhandlungen mit der Stadt 
Böblingen über den Neubau der Darmsheimer Grundschule 
auf dem Rappenbaum-Areal

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Ziel: Vorbereitung einer gemeinsam abgestimmten Beschlussvorlage für die 
Verbandsversammlung.

• Einigkeit mit den Böblinger Vertretern über eine Lösung im Schulverband wurde 
erzielt.
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4. Dezember 2022: geplante Sitzung der Verbandsversammlung

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Eine von der Stadt Böblingen und von der Stadt Sindelfingen bereits freige-
gebene Beschlussvorlage zum Neubau der Darmsheimer Grundschule auf dem 
Rappenbaum-Areal durch den Schulverband, mit der üblichen Finanzierung über 
den Schulverband, lag bereits vor.

• Die Stadt Böblingen hatte einen Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2023 
vorgelegt.
 Dieser beinhaltete entsprechende gemeinsam abgestimmte 

Haushaltsansätze für den Neubau der Grundschule (17,2 Mio. €) durch den 
Schulverband, aber auch für die Sanierung des Hallenbades (7 Mio. €) und 
der Mehrzweckhalle (6,5 Mio. €).

 Der Entwurf beinhaltete diverse redaktionelle Fehler, dazu und zur 
Darstellung einzelner Haushaltsansätze gab es seitens der Stadt 
Sindelfingen Ergänzungs- u. Änderungswünsche. Die Stadt Böblingen 
wurde rechtzeitig auf die o.g. Punkte hingewiesen, ein geänderter 
Haushaltsplan-Entwurf ging der Stadt Sindelfingen nicht zu.   

• Die für den 09.12.2022 vorgesehene Sitzung der Verbandsversammlung konnte 
deshalb nicht stattfinden.
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5. 26.04.2023: weiterer Verhandlungstermin mit der Stadt 
Böblingen

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Die Böblinger Verwaltung berichtete, dass sie im Ortschaftsrat Dagersheim mit 
dem (ursprünglich gemeinsam abgestimmten) Sitzungsvorlagenentwurf waren 
und das Ergebnis bzw. das Meinungsbild im Ortschaftsrat Dagersheim war u.a., 
dass der Ortschaftsrat Dagersheim lediglich gewillt ist, dass Grundstück zur 
Verfügung zu stellen, also den Neubau der Grundschule auf dem 
Rappenbaumareal zu ermöglichen, mehr aber nicht. Der Zweckverband soll 
weder die Trägerschaft für die Schule übernehmen, noch soll eine operative 
Abwicklung über den Zweckverband erfolgen. 
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6. 06.07.2023: gemeinsame Sitzung der beiden Ortschaftsräte 
aus Darmsheim und Dagersheim

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Auf Initiative der Verwaltung bzw. des Ortsvorstehers Lambert wurde eine 
gemeinsame Sitzung zwischen den Ortschaftsräten Darmsheim und Dagersheim 
vereinbart. 

• Dem Ortschaftsrat Darmsheim wurde der Entwurf der ursprünglich abgestimmten 
Beschlussvorlage (s.o.) vorgelegt.

• Das Ergebnis war u.a., dass die Vertreterinnen und Vertreter des Ortschaftsrates 
Dagersheim ablehnen, dass der Zweckverband bei der Grundschule Darmsheim
aktiv wird. Weder soll der Zweckverband das Schulgebäude planen, die 
Bauausführung begleiten, noch soll der Zweckverband die Trägerschaft für die 
Grundschule Darmsheim übernehmen.
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7. 28.06.2023 & 16.08.2023: Information der Stadt Böblingen bezüglich des 
Förderprogramms für das Rappenbaum-Hallenbad, Angebot Stadt 
Böblingen zum Entwurf einer Drucksache, Information der Stadt 
Böblingen zur Sanierung des Hallenbades

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Am 28.06.2023 gab es eine Mail von der Stadt Böblingen, die auf einen 
zwingend erforderlichen Gemeinderatsbeschluss der beiden Städte bzgl. der 
Sanierung des Hallenbades / der Fördermittel hinweist. Die Stadt Böblingen hat 
dabei angeboten, den Entwurf für die Drucksache zu fertigen. 

• Die Stadt Sindelfingen ist am 05.07.2023 per E-Mail auf das Angebot der Stadt 
Böblingen eingegangen, dass sie einen Entwurf für diese Drucksache zur 
Verfügung stellen soll. Dieser Entwurf ist nie eingegangen. 

• Nach aktuellem Kenntnisstand der Verwaltung hat auch die Stadt Böblingen 
selbst keinen Beschluss in ihrem Gemeinderat erwirkt.

• Zudem gab es eine E-Mail der Stadt Böblingen vom 16.08.2023, welche die 
Information beinhaltete, dass eine Sanierung des Hallenbades aktuell ohne 
Chance auf Realisierung sei, weil die Stadtwerke Böblingen nicht direkt 
beauftragt werden dürfen. 
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8. 10.10.2023: nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrat 
Darmsheim zum weiteren Vorgehen bzgl. dem Neubau der 
Grundschule Darmsheim

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Beschluss des Ortschaftsrat Darmsheim, dass die Idee des „Schul -und 
Sportcampus Darmsheim“ weiterverfolgt werden soll. 
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9. Oktober 2023 – Dezember 2023: Beratung und 
Beschlussfassung zum „Schul- und Sportcampus 
Darmsheim“

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Am 18.10.2023 wurde die Sitzungsvorlage zum „Schul- und Sportcampus 
Darmsheim“ (s. Anlage 15) in den Gemeinderat eingebracht und die 
Beschlussfassung erfolgte im Dezember 2023.

• Am 18.10.2023, vor der Einbringung der Beschlussvorlage in den Gemeinderat, 
wurde EBM Heizmann von EBM Gangl telefonisch über den „Schul- und 
Sportcampus Darmsheim“ bzw. die Verwirklichung des Neubaus der 
Grundschule Darmsheim auf Darmsheimer Gemarkung informiert.
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10. November 2023: Einigung mit der Stadt Böblingen, keine 
Verbandsversammlung in 2023 durchzuführen 

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Von beiden Seiten war zuerst angedacht, dass eine Sitzung der 
Verbandsversammlung noch vor der Sommerpause 2023 erfolgt.

• Nachdem diese Sitzung nicht zustande kam stand von Böblinger Seite aus 
zunächst der 08.12.2023 im Raum (ohne Bestätigung der Stadt Sindelfingen). 

• Am 25.10.2023 forderte die Stadt Sindelfingen die Sitzungsunterlagen für die 
nächste Sitzung der Verbandsversammlung per Mail bei der Stadt Böblingen an.

• In Absprache zwischen EBM Heizmann und EBM Gangl wird entschieden, in 
2023 keine Sitzung mehr durchzuführen. Der Haushaltsbeschluss für 2023 sollte 
zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit dem Haushaltsbeschluss 2024 
gefasst werden. Ein Hinweis darauf, dass der Haushalt 2023 notwendige 
Voraussetzung für den Abruf von Fördermitteln wäre, erfolgte seitens der Stadt 
Böblingen nicht. 

• Eine Absage der Sitzung am 08.12.2023 (Termin wurde nie von der Stadt 
Sindelfingen freigegeben) erfolgte von der Stadt Böblingen am 04.12.2023 per 
Mail.
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11. 14.02.2024: Mail der Stadt Böblingen zur Vorbereitung der 
nächsten Sitzung der Verbandsversammlung 

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Die Stadt Böblingen schickt diverse Unterlagen (Beschlussvorlage zum 
Haushaltsplan 2024 etc.) zur Vorbereitung der nächsten Sitzung der 
Verbandsversammlung. 

• Diese Mail enthält u.a. zum ersten Mal die Information, dass die Stadt Böblingen 
die zugesagte Bundesförderung im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Höhe von 3,15 Mio. 
€ für die Sanierung des Hallenbades zwischenzeitlich leider absagen bzw. 
zurückgeben musste.
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12. März 2024: Schreiben EBM Heizmann an Abgeordnete

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Im März 2024 wurde von der Stadt Böblingen ein Schreiben an diverse 
Abgeordnete des Landkreises Böblingen verschickt, in dem u.a. mitgeteilt wurde, 
dass eine Rückgabe der Fördermittel erfolgt ist und die ausschlaggebenden 
Gründe dafür wurden erläutert. Dieses Schreiben war der Stadt Sindelfingen 
nicht bekannt und erfolgte ohne Abstimmung mit der Stadt Sindelfingen.

• Bis dato wurde das Schreiben von der Stadt Böblingen der Stadt Sindelfingen 
nicht zur Verfügung gestellt. Von Herrn Bundestagsabgeordneten Marc Biadacz
hat die Stadt Sindelfingen dieses zwischenzeitlich jedoch erhalten (s. Anlage 16).
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13. März/April 2024: diverse Presseartikel

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Mehrere Presseartikel zum Rappenbaum-Hallenbad und den nicht abgerufenen 
Fördergeldern.

• Am 14.03.2024 erschien der erste Artikel. Basis war eine schriftliche 
Stellungnahme der Stadt Böblingen an die Presse, welche der Stadt Sindelfingen 
nicht bekannt war und ist.
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14. 25.03.2024 – 08.04.2024: Fragenkatalog der Stadt 
Sindelfingen an die Stadt Böblingen

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Durch die Presseartikel und die dort getätigten Aussagen der Stadt Böblingen 
entstanden diverse Fragen bzw. ein hoher Klärungsbedarf.

• Am 25.03.2024, 03.04.2024 und am 08.04.2024 schickte die Stadt Sindelfingen 
einen Fragenkatalog mit zahlreichen Fragen an die Stadt Böblingen. Zudem bat 
die Stadt Sindelfingen um Weiterleitung der schriftlichen Stellungnahme der 
Stadt Böblingen, welche an die Presse ging und um Überlassung des Schreibens 
an die Abgeordneten.
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15. Sitzung der Verbandsversammlung 2024

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Aus Sicht der Stadt Sindelfingen ist eine gemeinsame Informationsbasis 
erforderlich, bevor zu einer nächsten Sitzung des Zweckverbandes eingeladen 
wird. Daher wurde per Mail von Seiten der Stadt Sindelfingen nochmal 
ausdrücklich um eine zeitnahe schriftliche Beantwortung der diversen Fragen (s. 
Punkt 14) gebeten, damit anschließend zügig ein neuer Termin für die Sitzung 
gefunden werden kann.
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16. Fazit 

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Verwunderung über das Vorgehen der Stadt Böblingen in Bezug auf die

Fördermittel für das Rappenbaum-Hallenbad sowie die in diesem Zusammenhang

getätigten Aussagen.

• Das Schreiben der Stadt Böblingen vom März 2024 an diverse Abgeordneten des

Landkreises Böblingen wurde der Stadt Sindelfingen von der Stadt Böblingen

nach wie vor nicht zur Verfügung gestellt.

• Die schriftliche Stellungnahme der Stadt Böblingen an die Presse war und ist der

Stadt Sindelfingen nicht bekannt.
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16. Fazit 

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Hinweise, dass Abhängigkeiten von Sitzungen der Verbandsversammlung bzw.

dem Beschluss von Haushaltsplänen des Schulverbands im Hinblick auf den

Abruf der Fördermittel bestanden, sind seitens der Stadt Böblingen nicht erfolgt.

• Die Rückgabe der Fördermittel erfolgte ohne Abstimmung mit der Stadt

Sindelfingen.
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17. Weiteres Vorgehen

Fördermittel für die Sanierung des Hallenbades im Schulverband Rappenbaum

• Die Verwaltung der Stadt Sindelfingen bemüht sich weiterhin im Interesse der 

Schülerinnen und Schüler, der Sportlerinnen und Sportler und der Vereine um 

eine Lösung gemeinsam mit der Stadtverwaltung Böblingen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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